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Botschaft an den Kreisschulrat  

Schulvertrag mit Erlinsbach SO  

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

Die Schule Erzbachtal überweist ihre Bezirksschülerinnen und -schüler an die Bezirksschule 

der Kreisschule Aarau-Buchs. 

 

Ein Schulvertrag zwischen der Kreisschule Aarau-Buchs (Gemeindeverband) und der Schule 

Erzbachtal, beziehungsweise Erlinsbach SO, für die entsprechende Beschulung fehlt. Der 

Vertrag mit Erlinsbach AG wurde im Rahmen der Kreisschulratssitzung vom 15. Februar 2024 

verabschiedet und konnte finalisiert werden. Die Kreisschule Aarau-Buchs ist aufgrund der 

geltenden Satzungen verpflichtet, ihre Dienstleistungen für Drittgemeinden vertraglich zu 

regeln. Im § 3 der Satzungen der Kreisschule Aarau-Buchs steht folgendes: 

 

«1 Der Gemeindeverband kann für Drittgemeinden Dienstleistungen erbringen, ohne dass 

die Drittgemeinden dem Gemeindeverband beitreten müssen. 

2 Die Zusammenarbeit ist vertraglich zu regeln». 

 

Der Kreisschulrat hat den Schulvorstand auf diesen nicht rechtskonformen Zustand 

aufmerksam gemacht und dessen Bereinigung verlangt. Der Abschluss eines Vertrages ist 

somit Voraussetzung für die weitere Beschulung der Bezirksschülerinnen und -schüler aus 

Erlinsbach SO. 

 

Der Vertrag ändert nichts an der Vorgehensweise oder der Festlegung der Höhe des 

Schulgeldes für die Bezirksschülerinnen und -schüler der Schule Erzbachtal mit Wohnsitz 

Erlinsbach SO. Der vorliegende Vertrag wird vorbehältlich der Genehmigung des 

Kreisschulrates vom Gemeinderat Erlinsbach SO an der Gemeindeversammlung im Juni 2025 

zur Genehmigung vorgelegt. 

 
Der Schulvorstand stellt dem Kreisschulrat wie folgt  

 

Antrag: 

 

Der Vertrag "Aufnahme von Schülerinnen und Schülern der Bezirksschule aus Erlinsbach SO 

in die Bezirksschule der Kreisschule Aarau-Buchs" sei gemäss Anhang 01 zu genehmigen. 

 

Im Namen des Schulvorstands 

 

 

Salvatore Nunziata Larissa Carlsson 

Präsident Ressort Finanzen und Betrieb 

 

Anhang 01, Vertrag über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern der Bezirksschule 

aus Erlinsbach SO in die Bezirksschule der Kreisschule Aarau-Buchs. 


